
Tauchclub Dresden Mitte e.V.
                                                                                                                Michael Weiß

                                                                                                                   - Vereinsvorsitzender -

Einladung zur Mitgliederversammlung

Satzungsgemäß laden wir hiermit zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung ein.

Termin: Dienstag, 03. April 2012   Einlaß:  18.00 Uhr  Beginn: 18.30 Uhr  Ende:   gegen 21.00 
Uhr

Ort:  Wasserwerk Coschütz    Kohlenstraße 23    01189 Dresden 

Tagesordnung: - Eröffnung 
- Jahresberichte 2011 des Schatzmeisters, der Leiter, des 

Vereinsvorsitzenden
- Anfragen zu den Berichten
- Revisionsbericht
- Entlastung der Leitung für 2011

     Vorstandswahl: als Kandidaten stellen sich zur Wahl
                              Vereinsvorsitzender Michael Weiß

Stellv. Vereinsvorsitzender Bodo Vieweg 
Schatzmeister Philipp Schneider 
Leiter Ausbildung Hannes Köhler 
Leiter Technik Jörg Noack / Eric Wallenaar 
Leiter Wettkampf Reiner Dietze                              
Leiter OT Lars Petrich 
Leiter Foto Frank Proksch
Leiter Tauchen Mario Raczynski

    Kassenprüfer                          Ina Püschel / Cornelia Grafe 

       Satzungsänderungen:  zur Abstimmung (Änderungen farbig markiert)

     1.     Name,     Sitz,     Tätigkeit     

            (3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
            Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.
            Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
            ÜL – Aufwandsentschädigungen, Ehrenamtspauschale, Aufwandsersatz und Reine 

Auslagen können im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten gezahlt werden. 
Einzelheiten regelt die Finanzordnung.

     4.     Willensbildung  

(1) Die Willensbildung vollzieht sich in der Mitgliederversammlung. Stimmrecht bei 
Wahlen haben alle ordentlichen Mitglieder. Beschlussfähigkeit besteht, wenn mehr als  
50% der ordentlichen Mitglieder anwesend sind. Eine Stimmrechtsübertragung gilt als 
anwesend. Jedes ordentliche  Mitglied kann für maximal 2 übertragene Stimm-
berechtigungen Stimmrecht in Vertretung wahrnehmen. Die Stimmrechtübertragung ist 
nur mit persönlicher Unterschrift möglich. Satzungsänderungen werden mit Zweidrittel 
Mehrheit beschlossen. Für sonstige Beschlüsse gilt die einfache Mehrheit.

      6.     Auflösung     des     Vereins  

     (1) Die Mitgliederversammlung kann über die Auflösung des Vereins mit Zweidrittel     
Dreiviertel- Mehrheit  entscheiden.
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Beschluß zur Versicherunglage des Vereins:  siehe Anlage 

                                       
- Vorstellung und Abstimmung Haushaltsplan 2012  
- Diskussion     
- Schlußwort

Wir bitten um zahlreiches Erscheinen, denn nur Eure Teilnahme sichert rege Diskussion und 
Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung. 

Bringt bitte Eure Taucherpässe zur Bestätigung der gezahlten Mitgliedsbeiträge mit!  

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 27. März 2012 an Michael Weiß, Bodo Vieweg 
oder Thomas Stave per Brief (Poststempel) oder persönlich einzureichen.

Dresden, den 18.03.2012

gez. Michael Weiß gez. Sascha Apel
Vereinsvorsitzender  Jugendwart    

 ..................................................................................................................................................

Stimmrechtsübergabe: hat zwingend unterschrieben vorzuliegen, maximal ist nur eine 
Stimmrechtsübertragung pro ordentlichem Mitglied möglich

Hiermit übergebe

ich, ......................................................................................................................., 

mein Stimmrecht zur Mitgliederversammlung 2012  an das stimmberechtigte Vereinsmitglied

 …………………………………………….................................................................

-Datum- -Unterschrift-

MV 2012 Abstimmung  3/2012/MR
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Versicherungen des Vereins

Im Rahmen des Grundstückserwerbs haben wir 
unsere Vereins-Versicherungen überprüft und folgendes festgestellt:

Der Verein und die Mitglieder sind über den VDST und den LSB 
Unfall, Haftpflicht und Rechtschutzversichert bei:

·HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG  mit einem 
 Sport-Versicherungsvertrag mit den Sparten 

·Unfallversicherung Nr.22-5783846 
·Haftpflichtversicherung Nr.70-5204871 

Risikoträger ist HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG 
·Rechtsschutzversicherung Nr.90-1199007 

Risikoträger ist HOI-Gerling Rechtsschutzversicherung AG 
und mit der 

·EUROPA Versicherung AG eine Auslandsreise-Krankenversicherung
(Tarif  AMCVDST) mit Taucherhotline abgeschlossen. 

sowie kostenfrei bei der Berufsgenossenschaft (VBG). 
Das Mieter- und Vermieterrisiko unsere Mietobjekte sowie unseres Grundstücks sind 
im Rahmen der o.g. Sporthaftpflicht mitversichert und es bedarf hierfür keiner 
weiteren Versicherung.

Nicht versichert sind unsere 3 gewählten und registrierten Vorstandsmitglieder bei der 
VBG sowie unsere Ausrüstung sowie Vermögensschäden. 

Deshalb unser Vorschlag diese Versicherungen abzuschließen:

·Versicherung des Vorstandes bei der VBG  ( ges. 10 € / Jahr )

·Versicherung unserer Ausrüstung gegen Schäden durch Einbruch/Diebstahl mit 
Vandalismus, Feuer, Leitungswasser und Sturm/Hagel für einen für einen 
Wiederbeschaffungswert von   30.000,--€  (max. 500 €/Jahr)

·Abschluss einer Vermögenshaftpflichtversicherung ist nach unserem 
Vereinsgrundsätzen für unsere Mitgliederzahl von über 100 und unter 250 
zum Standard-Deckungsschutz in Höhe von 416,50 € / Jahr 
(Vermögensschaden durch Kosten von Behörden bei Umweltschäden durch 
Dritte) 

Abstimmung


